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Vermittlungsausschuss entscheidet über Anlage 18

Im Februar 2009 hat der Vermittlungsausschuss
der Bundeskommission der AK (§ 16 AK-Ord-
nung), der von der Mitarbeiterseite zu Anlage 18
zu den AVR angerufen wurde, durch einstimmi-
gen Spruch entschieden, dass die Anlage 18 zu
den AVR, §§ 2 Abs. 2, 2a Abs. 21 des Allgemei-
nen Teils der AVR und der Musterdienstvertrag
zu Anlage 18 zu den AVR in Anhang D zu den
AVR zum 31. Oktober 2009 außer Kraft treten.

Mit dieser Fristsetzung setzt der Vermittlungsaus-
schuss ein Signal, dass er ein Handeln der Kom-
mission erwartet, in verschiedenen Bereichen
markt- und wettbewerbstaugliche Regelungen zu
schaffen, die auch außerhalb des derzeitigen
Lohnniveaus der AVR liegen können.

Gleichzeitig betont der Vermittlungsausschuss mit
seinem Spruch, dass er seine Pflicht wahrneh-
men wird, im Falle der erneuten Anrufung sach-
gerechte Regelungen vorzuschlagen und ggf. zu
schaffen.

Der Spruch tritt gemäß § 15 Abs. 5 Satz 8 AK-
Ordnung an die Stelle eines Beschlusses der
Bundeskommission.

Die Bundeskommission hat nun innerhalb einer
einmonatigen Frist die Gelegenheit, diese Ent-
scheidung durch einen eigenen Beschluss zu
ersetzen. Tut sie dies nicht, wird der Spruch des
Vermittlungsausschusses dem Inkraftsetzungs-
verfahren nach § 18 AK-Ordnung zugeleitet.

Bericht über die dienstgeberseitige Sitzung der Beschlusskommission am
05.03.2009 – Weiteres Vorgehen zu Anlage 18

Aus Dienstgebersicht ist das Ergebnis des Ver-
mittlungsausschusses unter dem Vorsitz der Mi-
tarbeiterseite bedauerlich und wird enorme Kon-
sequenzen für viele Dienste und Einrichtungen –
aber vor allem für Mitarbeiter, die unter die Rege-
lung der bisherigen Anlage 18 fallen, – haben.

Allerdings steckt in dem Spruch die dringende
Aufforderung an die AK, ihre Dinge selbst im Ver-
handlungswege zu lösen. Gleichzeitig konstatiert
der Vermittlungsausschuss Handlungsbedarf in
den Feldern "geringfügig Beschäftigte" und "unte-
re Lohngruppen", aber auch im Bereich „Ärzte“.

Die Vorgeschichte des Beschlusses ist der Antrag
der Mitarbeiterseite, die Anlage 18 wegen
Rechtswidrigkeit (AGG, TzBfG) abzuschaffen.
Danach tagte der Ältestenrat. Nach dessen
Scheitern rief die Mitarbeiterseite den Vermitt-
lungsausschuss an, mit dem Antrag ein „unab-
weisbares Regelungsbedürfnis“ festzustellen.
Diesem Antrag ist der Vermittlungsausschuss
gefolgt. Nachdem in der AK-Ordnung vorgesehe-
nen Vermittlungsverfahren wäre eigentlich zu-
nächst wieder die Kommission am Zug gewesen,
nochmals Verhandlungen über eine mögliche
Neufassung der Anlage 18 zu führen. Die Mitar-
beiterseite hat jedoch signalisiert, dass ihrerseits
keine Gesprächsbereitschaft besteht und man
eine Zwangsschlichtung herbeiführen wolle.

Es kann nicht sein, dass die Bundeskommission
ohne den geringsten Versuch, hier selbst eine
Lösung zu finden, die Angelegenheit an den Ver-

mittlungsausschuss zurückgibt, nachdem dieser
bereits festgestellt hatte, dass ein unabweisbares
Regelungsbedürfnis besteht. Vor diesem Hinter-
grund ist die politische Aufforderung an die AK zu
verstehen, die Beschlüsse selbst im Verhand-
lungswege zu erzielen. Insbesondere dieser ge-
meinsame Appell stand für die Dienstgebervertre-
ter im Vermittlungsausschuss bei der Entschei-
dung im Vordergrund.

Der Vermittlungsausschuss wollte der Kommissi-
on noch einmal die Möglichkeit einräumen, selbst
gestalterisch tätig zu werden und Anlage 18 im
Verhandlungsweg an die aktuellen gesetzlichen
Rahmenbedingungen anzupassen. Er hat aller-
dings auch klar signalisiert, dass er bei nochmali-
ger Anrufung sich auch nicht scheuen würde,
selbst eine Regelung zu schaffen.

Es ist nicht damit zu rechnen, dass es eine Er-
satzregelung für Anlage 18 geben wird, da die
Mitarbeiterseite bisher konsequent – ohne Blick
auf die Folgen für die Einrichtungen und die Mit-
arbeiter, die in diesen Arbeitsverhältnissen be-
schäftigt sind und größtenteils gar nichts anderes
wollen – den Weg der Abschaffung verfolgt hat.

Für die Praxis vor Ort bedeutet dies, dass man
sich ab 01.11.2009 darauf einstellen muss, dass
auch geringfügig Beschäftigte, wie andere teil-
zeitbeschäftigte Mitarbeiter, normal in die AVR
einzugruppieren und entsprechend zu vergüten
sind. Ab 01.11.2009 wird in Folge der Abschaf-
fung der Anlage 18 und in Folge der Eingruppie-
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rung in die AVR eine Vielzahl von Mitarbeitern die
400-Euro-Grenze überschreiten.

Das Ende dieser Regelung wird der Mitarbeiter-
seite verdeutlichen, dass sie ihrer eigenen Klien-
tel – die Beschäftigten, die unter Anlage 18 fallen,
– schadet. Die Folge der Abschaffung wird sein,
dass es in den Einrichtungen und Diensten der
Caritas zu Entlassungen im Bereich der geringfü-
gigen Beschäftigung kommt und die Caritas sich
aus einigen Tätigkeitsfeldern zurückziehen wird.

Vor allem aber sind geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse in den Diensten und Einrichtungen
der Caritas ein unverzichtbares Flexibilisierungs-
element und notwendiges ergänzendes Ventil der
AVR. Sie sind attraktiv für die Dienstgeber- und
für die Arbeitnehmerseite. Ohne die bei den ge-
ringfügen Beschäftigungsverhältnissen geltende
Abgabenfreiheit wäre es vielfach nicht möglich,
eine ausreichende Zahl von Beschäftigten zu
finden. Dies gilt z. B. für Nachfragespitzen – wenn
für kurze Zeiträume ein hoher Personalbedarf
besteht, für Einsätze in Tagesrandzeiten, am
Wochenende oder an Feiertagen. Der Vorteil, den
Arbeitnehmern ihren Lohn „brutto für netto“ aus-
zahlen zu können, ist in diesen Fällen oftmals die
entscheidende Voraussetzung, um Arbeitnehmer
überhaupt gewinnen zu können. Die geringfügig
Beschäftigten nutzen die Möglichkeit, ohne Steu-

er- und Beitragsabzüge hinzuverdienen zu kön-
nen. Dies gilt insbesondere für die Gruppe der
Studenten, Rentner und Schüler sowie Frauen,
die zum Familieneinkommen beitragen. Auch
können die Mitarbeiter so z. B. während der El-
ternzeit oder als pflegender Angehöriger Qualifi-
kationsverluste vermeiden bzw. mindern und den
Kontakt zu ihrem Dienstgeber aufrecht erhalten.

Die Dienstgeberseite in der AK wird mit umso
größerer Vehemenz im Bereich der unteren
Lohngruppen eine Lösung anstreben, um zumin-
dest in diesem Bereich den Wegfall der Anlage 18
kompensieren zu können. Im Bereich der unteren
Lohngruppen wurde durch die Dienstgeberseite
bereits ein Antrag auf den Weg gebracht, der
gerade im Ältestenrat verhandelt wird. Der Ver-
mittlungsausschuss will auch in diesem Bereich
mit seinem Spruch den Impuls setzen, dass die
AK selbst zu einer Lösung kommen soll. Wenn
nicht, signalisiert er bereits jetzt, werde er ent-
scheiden, und die Löhne werden dann nicht in-
nerhalb des bisherigen AVR-Niveaus liegen.

Die dringendste Aufgabe der AK ist, wieder zu
einem Regel-Ausnahme-Verhältnis für Beschlüs-
se zurückzukehren: Die Kommission verhandelt
und beschließt. Nur im Ausnahmefall wird das
Vermittlungsverfahren eingeleitet!

Marc Riede, Elke Gundel

Bericht über die Sitzung der Verhandlungskommission am 04.-05.03.2009 in
Stuttgart – Neuregelung der Ärztevergütung im Ältestenrat

Nach dem Scheitern der Neuregelung der Ärzte-
vergütung im letzten Jahr, hat die Dienstgebersei-
te einen auf dem Eckpunktepapier des Ausschus-
ses Ärztevergütung beruhenden modifizierten
Antrag mit folgendem Inhalt in die Verhandlungs-
kommission eingebracht:

 eine eigene Eingruppierung und Stufenrege-
lung in Anlehnung an den TV-Ärzte/VKA,

 eine eigene Vergütungsregelung, die die Wer-
te des TV-Ärzte/VKA übernimmt,

 eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden,
 eine Bereitschaftsdienst und Rufbereitschafts-

regelung ebenfalls orientiert am Abschluss TV-
Ärzte/VKA,

 eine entsprechende Besitzstandsregelung.

Dem stand ein Antrag der Mitarbeiterseite gegen-
über, der sich im Wesentlichen in den Punkten
Kinderzulage und Übergangsregelungen unter-
scheidet. Zudem enthielt der Antrag der Mitarbei-

terseite das Junktim einer monatlichen Kranken-
hauszulage in Höhe von 55 € für Mitarbeiter, die
im Bereich der Krankenpflege von Krankenhäu-
sern oder in Funktionsabteilungen von Kranken-
häusern tätig sind. Des Weiteren soll die neu
geregelte Ärztevergütung auch mit der Ausbil-
dungsvergütung gekoppelt werden. Diese soll für
die Schüler an Kranken- und Kinderkrankenpfle-
geschulen, Hebammenschulen sowie an Alten-
pflegeschulen auf 807 € im ersten, 867 € im zwei-
ten und 966 € im dritten Ausbildungsjahr erhöht
werden.

Nach mehrstündigen Beratungen sind die Ver-
handlungen erneut gescheitert und der Ältesten-
rat wurde von Dienstgeberseite einberufen. Die-
ser soll nun durch Erarbeitung eines Vermitt-
lungsvorschlages auf eine gütliche Einigung zur
Neuregelung der Ärztevergütung hinwirken.

Elke Gundel, Marc Riede
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EuGH kippt deutsche Regelungen zum Verfall von Urlaubs(abgeltungs)-
ansprüchen bei Krankheit

Der EuGH hat eine für das deutsche Urlaubsrecht
weit reichende Entscheidung getroffen. Mit Urteil
vom 20.01.2009 erklärte der EuGH die Regelun-
gen des deutschen Urlaubsrechts über den Ver-
fall von unverbrauchten Urlaubsansprüchen bei
Arbeitsunfähigkeit als Verstoß gegen Art. 7 der
Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG für unwirksam.
Ob das Urteil unmittelbar gilt, wird diametral ver-
schieden diskutiert.

Nicht genommener Jahresurlaub erlischt im
Krankheitsfall demnach künftig nicht mehr mit Ab-
lauf des Kalenderjahres bzw. des gesetzlichen
oder tariflichen Übertragungszeitraumes (§ 1
Abs. 5 der Anlage 14 zu den AVR: 30.04. des
Folgejahres) oder durch Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, auch wenn der Arbeitnehmer zu
dem jeweils maßgeblichen Zeitpunkt (wieder) ar-
beitsunfähig erkrankt ist. Der Urlaub kann später
genommen werden bzw. ist bei Beendigung finan-
ziell in Höhe des üblichen Entgelts abzugelten.

Diese Entscheidung hat für alle Unternehmen
enorme Konsequenzen. Zwar ist die Entschei-
dung zum jetzigen Zeitpunkt aus Arbeitgebersicht
nicht unmittelbar auf deutsche Arbeitsverhältnisse
anwendbar. Es ist jedoch möglich, dass Bundes-
regierung und Parlament noch im Laufe dieses
Jahres diese Entscheidung in deutsches Recht
umsetzen werden. Ob dies noch vor der Bundes-
tagswahl sein wird, lässt sich derzeit nicht sagen.
Auch das BAG wird seine Rechtsprechung an die
EuGH-Entscheidung anpassen.

Politisch ist Dienstgebern die Position zu empfeh-
len, dass es bei der bisherigen Rechtsprechung
des BAG in § 7 Abs. 3 BUrlG bleibt. In der Praxis
sind Rückstellungen zu bilden, weil damit zu
rechnen ist, dass vermehrt langzeiterkrankte Ar-
beitnehmer an ihre Dienstgeber herantreten wer-
den. Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung
bleibt abzuwarten. Ab dem Urlaubsjahr 2008
muss intern bedacht werden, dass

 Urlaubsansprüche zum 30.04. des Folgejahres
nicht mehr verfallen, wenn der Arbeitnehmer
aufgrund von Krankheit daran gehindert ist,
diesen Urlaub zu nehmen.

 Urlaubsansprüche im Fall der Beendigung des
Dienstverhältnisses abzugelten sind, wenn der
Dienstnehmer aufgrund von Krankheit bis zum
Ende des Dienstverhältnisses daran gehindert
ist, Urlaub zu nehmen.

 sich die Höhe des Urlaubsabgeltungsanspru-
ches nach dem für den Urlaub fort zu zahlen-
den Entgelt richtet.

 Urlaubsabgeltung nur bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses gewährt werden darf.

Rechtssicherheit besteht auch bei Urlaubsan-
sprüchen vor 2008 nicht. Die Ausschlussfrist der
AVR gilt für den gesetzlichen Mindesturlaub nicht.
Die Verjährung greift erst nach Ablauf von drei
Jahren ein. Politisch müssen sich die Dienstgeber
dafür einsetzen, dass ältere Urlaubsansprüche
nach Möglichkeit nicht von einer Neuregelung
erfasst werden.

Regelt der Gesetzgeber nichts abweichendes,
gelten die Grundsätze des EuGH-Urteils für den
gesetzlichen Mindesturlaub von vier Wochen
(24 Werktagen), wie dies auch die EU-Richtlinie
vorsieht. Die Rechtsprechung hat bisher die
Grundsätze auch auf weitergehende (ta-
rif)vertraglich gewährte Urlaubsansprüche über-
tragen. Bei der (tarif)vertraglichen Gestaltung von
Dienstverträgen sollte künftig ein Verfall geregelt
werden.

Mit diesem aktuellen Urteil hat der EuGH die jah-
relange Rechtsprechung des BAG zum Urlaubs-
recht erschüttert. Damit zeigt sich, dass das EU-
Recht in Form der EU-Richtlinien und deren Aus-
legung durch den EuGH in vielen Fällen längst
Vorrang vor nationalen Gesetzen hat.

Elke Gundel

Überarbeitung der Europäischen Mutterschutz-Richtlinie fragwürdig

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag zur
Überarbeitung der Mutterschutz-Richtlinie vorge-
legt. Damit sollen der Gesundheitsschutz und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert
werden.

Wird die Richtlinie in der jetzigen Fassung verab-
schiedet, kämen folgende wesentliche Änderun-
gen auf die Dienstgeber zu:

 Der Mutterschutzurlaub würde sich von 14 auf
18 Wochen am Stück verlängern.
Selbstverständlich wird das Bedürfnis der jun-
gen Mutter anerkannt, sich auf die neue Situa-
tion einzustellen und eine Mutter-Kind-
Beziehung aufzubauen. Jedoch wird diesem
Umstand durch die Möglichkeit der Elternzeit
Rechnung getragen, die eine Freistellung bis
zu drei Jahre vorsieht. Mit einer Ausweitung
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der Mutterschutzfristen werden demgegenüber
die Dienstgeber weiter belastet, die über die
U2-Umlage bereits den Großteil des Mutter-
schaftsgeldes zahlen, obwohl Mutterschutz ei-
ne gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.

 Die obligatorischen acht Wochen nach der
Entbindung wären auf sechs Wochen zu ver-
kürzen. Die obligatorischen sechs Wochen vor
der Entbindung müssten gestrichen werden.
Stattdessen soll die Beschäftigte selbst be-
stimmen können, wann sie die restlichen zwölf
Wochen des Mutterschutzurlaubes nehmen
möchte.
Es erscheint zweifelhaft, ob ein Arbeiten bis
zum Tage der Entbindung mit dem Gedanken
des Gesundheitsschutzes vereinbar ist. Zu-
dem müssen Dienstgeber möglichst frühzeitig
Planungssicherheit haben, wann die Mitarbei-
terin in Mutterschaftsurlaub geht. Vertretungs-
regelungen müssen getroffen, Urlaubspläne
der anderen Mitarbeiter angepasst und ggf.
Vertretungspersonal eingestellt werden. Dies
bedarf eines gewissen Vorlaufs.

 Derzeit beginnt das Kündigungsverbot mit
Bekanntgabe der Schwangerschaft und endet
nach § 9 Abs. 1 MuSchG vier Monate nach
der Entbindung. Künftig müsste eine Kündi-
gung innerhalb von sechs Monaten nach Ende
des Mutterschutzurlaubes „nachgewiesene

Gründe“ enthalten und der Kündigungsschutz
würde somit verschärft. Zwar spricht die
Kommission in ihrer Begründung von berech-
tigten Gründen, im Vorschlag selbst fehlt aber
jegliche Konkretisierung.

 Auch im Bereich des Mutterschutzes soll künf-
tig die Beweislastumkehr gelten. Eine Be-
schäftigte müsste im Streitfall nur noch Tatsa-
chen glaubhaft behaupten, die eine Rechtsver-
letzung vermuten lassen. Dann müsste der
Arbeitgeber beweisen, dass die behauptete
Verletzung nicht zutrifft.
Bereits gegenwärtig stellt eine Diskriminierung
aus Gründen der Schwangerschaft eine Be-
nachteiligung wegen des Geschlechts dar. Die
Beweislastumkehr verursacht einen weiteren –
rein vorsorglichen – Dokumentationsaufwand
bei den Dienstgebern.

Inhaltlich ist eine Verlängerung des Mutter-
schaftsurlaubes wegen der Möglichkeit der In-
anspruchnahme von Elternzeit nicht geboten
und die Flexibilisierung des Mutterschaftsur-
laubes im Hinblick auf den Gesundheitsschutz
fragwürdig. Diese Auffassung ist deutlich kriti-
scher als die gemeinsame Stellungnahme des
DW, der EKD, des DCV und des Kath. Büros.

Elke Gundel

EU-Arbeitszeit-Richtlinie im Vermittlungsverfahren

Das Europäische Parlament hat in Zweiter Le-
sung zur Änderung der EU-Arbeitszeitrichtlinie
den vom EU-Ministerrat verabschiedeten pragma-
tischen Gemeinsamen Standpunkt abgelehnt und
stattdessen abgeändert. Dazu gehören insbeson-
dere:

 Der gesamte Bereitschaftsdienst – einschließ-
lich der inaktiven Zeit – wird grundsätzlich als
Arbeitszeit angesehen. Lediglich Tarifver-
tragsparteien soll es ermöglicht werden, hier-
von abzuweichen und die inaktiven Zeiten des
Bereitschaftsdienstes besonders zu gewich-
ten.

 Die inaktive Zeit während des Bereitschafts-
dienstes wird bei der Berechnung der tägli-
chen oder wöchentlichen Ruhezeiten nicht be-
rücksichtigt.

 Die „opt-out“-Regelung zur Abweichung von
der wöchentlichen Höchstarbeitszeit soll nach
einem Übergangszeitraum von 36 Monaten
nach Inkrafttreten der Richtlinie auslaufen.
Danach muss die wöchentliche Höchstarbeits-

zeit von 48 Stunden zwingend eingehalten
werden.

 Ausgleichsruhezeiten müssen unmittelbar
nach der Arbeitszeit statt innerhalb einer an-
gemessenen Frist genommen werden.

Die Europäische Kommission hat zu den vorge-
schlagenen Änderungen Stellung genommen und
insbesondere der Abschaffung des „opt-out“ eine
klare Absage erteilt. Mittlerweile ist das Vermitt-
lungsverfahren zwischen Rat und Parlament auf-
genommen worden. Es wird damit gerechnet,
dass noch bis Mai diesen Jahres eine abschlie-
ßende Lösung errungen werden wird. Es steht zu
befürchten, dass der Rat von seinem Gemeinsa-
men Standpunkt abrückt. Dabei würde es der
Ansatz erlauben, flexible Arbeitszeitmodelle bei-
zubehalten, die bei Dienstgebern und Dienstneh-
mern gleichermaßen geschätzt werden und sich
in der unternehmerischen Praxis bestens bewährt
haben.

Elke Gundel


